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Gefährliche Arbeiten von Jugendlichen < 18 Jahre 
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• Übergang vom alten ins neue Recht 

• Neues Recht ab 31. Juli 2019 
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Neue Rechtsgrundlage 1 / 2 

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2014 die Änderung der 

Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 

(Jugendarbeitsschutzverordnung; ArGV 5; SR 822.115) 

beschlossen. 

-> Senkung des Mindestalters von 16 auf 15 Jahre 

Gemäss Art. 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung dürfen 

Jugendliche gefährliche Arbeiten grundsätzlich erst ab 18 

Jahren ausführen.  

 



Neue Rechtsgrundlage 2 / 2 

Jugendliche ab 15 Jahren dürfen gefährliche Arbeiten in Berufen 

ausführen, in welchen die Verordnung über die berufliche 

Grundbildung eine Ausnahme vorsieht. 

Voraussetzung für eine Ausnahme sind begleitende 

Massnahmen für die Arbeitssicherheit und den 

Gesundheitsschutz der Jugendlichen. 

Die Verordnungsänderung trat per 1. August 2014 in Kraft. 

 



Umsetzung durch die OdA und die Kantone 1 / 2 

Die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) 

 - swissmem / swissmechanic - 

müssen die begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit 

und des Gesundheitsschutzes innerhalb von drei Jahren, also 

bis spätestens 31. Juli 2017, erarbeiten. 

Diese sind durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 

und Innovation (SBFI) unter Einbezug des Staatssekretariats für 

Wirtschaft (SECO) genehmigen zu lassen.  



Umsetzung durch die OdA und die Kantone 2 / 2 

Nach Genehmigung der begleitenden Massnahmen durch die 

beiden Bundesstellen haben die Kantone zwei Jahre Zeit, die 

Bildungsbewilligungen der betroffenen Betriebe auf die 

Einhaltung der begleitenden Massnahmen zu überprüfen.  



Überprüfung der besteh. Bildungsbewilligungen 

Sobald die berufsspezifischen begleitenden Massnahmen vom 

Bund genehmigt sind, wird das Berufsbildungsamt die 

betroffenen Lehrbetriebe über die Überprüfung der 

Bildungsbewilligungen informieren. 



Übergang vom alten ins neue Recht 

Das Mindestalter von 16 Jahren gilt bis zum Abschluss der 

Überprüfungen der Bildungsbewilligungen für Berufe, in welchen 

die Verordnung über die berufliche Grundbildung eine 

Ausnahme vorsieht. 

Für Lernende, die dieses Alter noch nicht erreicht haben, ist die 

Ausbildung wie bis anhin entsprechend zu planen. 



Neues Recht ab 31. Juli 2019 

Das heute geltende Mindestalter von 16 Jahren gilt längstens bis 

zum 31. Juli 2019. 

Nach diesem Zeitpunkt dürfen Jugendliche unter 18 Jahren in 

der entsprechenden beruflichen Grundbildung nur gefährliche 

Arbeiten ausführen, wenn die begleitenden Massnahmen von 

der OdA definiert und vom SBFI genehmigt worden sind. 

Zudem muss eine durch die Kantone überprüfte 

Bildungsbewilligung vorliegen.  



Weitere Informationen 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/berufsbildung/be

rufliche-grundbildung/jugendarbeitsschutz.html 
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Warum ändern sich die Bedingungen für die 

"Gefährlichen Arbeiten"? 
 

Jugendliche 

• sind sich der Gefahren nicht bewusst 

• sind im Körperwachstum 

• haben vermehrt Lehrabbrüche wegen körperlicher 

Belastungen 
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Bildungsplan Anhang 2 

Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des 

Gesundheitsschutzes 

Für folgende berufliche Grundbildungen: 

- Polymechanikerin EFZ, Polymechaniker EFZ 

- Produktionsmechanikerin EFZ, Produktionsmechaniker EFZ 

- Mechanikpraktikerin EBA, Mechanikpraktiker EBA 

- Automatikerin EFZ, Automatiker EFZ 

- Automatikmonteurin EFZ, Automatikmonteur EFZ 

- Elektronikerin EFZ, Elektroniker EFZ 

- Konstrukteurin EFZ, Konstrukteur EFZ 

 

 









Umsetzung Prozess der Überprüfung 1 / 3 

 

• Informationsveranstaltung der ZLV MINT 

• Verschicken der Dokumente für die Selbstdeklaration an die 

Lehrbetriebe 

• Rücksendung der Deklaration innerhalb der vorgegebenen 

Frist 

 

 

 

 



Umsetzung Prozess der Überprüfung 2 / 3 

• AfB kontrolliert die eingegangenen Dokumente, führt 

Stichproben aufgrund der Deklaration in Zusammenarbeit 

mit dem Arbeitsinspektorat durch 

• Sind die Begleitmassnahmen erfüllt, wird eine Bestätigung 

als Ergänzung zur Bildungsbewilligung erstellt 

• Sind die Begleitmassnahmen nicht erfüllt, gibt es eine 

weitere Frist zur Optimierung 

 

 

 

 

 



Umsetzung Prozess der Überprüfung 3 / 3 

 

• Falls ein Lehrbetrieb die Selbstdeklaration nicht vornimmt 

bzw. die Begleitmassnahmen nicht erfüllt sind, dürfen diese 

Lehrbetriebe nur noch Lernende ausbilden, welche das 18. 

Altersjahr vollendet haben. 
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Fragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besten Dank für die Aufmerksamkeit 
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